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Betreff:   Befreiung wegen anderweitiger sozialer Absicherung, § 85
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ALG
hier: Behandlung von Anrechnungszeiten

GESAMTVERBAND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ALTERSKASSEN
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -
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                               Durchwahl: 133

 An die
 landwirtschaftlichen Alterskassen

Das LSG Nordrhein-Westfalen hat mit rechtskräftigem Urteil vom 19.
1997 - L 8 Lw 10/96 - die Berufung gegen das Urteil des SG Münster vom 7.
November 1996 - S 10 Lw 36/96 - zurückgewiesen. Es hat damit die von der
beklagten Alterskasse vertretene Rechtsauffassung bestätigt, daß
Anrechnungszeiten i.S.d. § 58 SGB VI nicht auf die nach § 85 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 Buchst. a ALG erforderlichen 216 Beitragsmonate anrechenbar sind.

Das LSG beruft sich zur Begründung auf die eindeutige Wortwahl des Gesetz-
gebers. Danach solle eine Befreiung nur dann möglich sein, wenn durch die
Entrichtung von Beiträgen Rentenanwartschaften erworben wurden, die durch
Artikel 14 GG geschützt würden. Dies sei aber bei den Anrechnungszeiten nicht
der Fall. Die Berücksichtigung von Anrechnungszeiten bei Rentenleistungen
erfolge vielmehr allein im Wege der gewährenden Verwaltung. Insoweit könne
eine anderweitige gesetzgeberische Regelung jederzeit erfolgen, weil der Ge-
setzgeber hinsichtlich der Gewährung von Vergünstigungen einen weiten Er-
messensspielraum habe.

Wegen weiterer Einzelheiten verweisen wir auf den anliegenden Auszug.

In Vertretung
gez. Stüwe
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